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RS OGH 1986/10/2 7Ob615/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1986

Norm

KO §71

Rechtssatz

Ein Hinweis des Antragstellers im Konkurserö3nungsantrag auf bestehende Absonderungsrechte für einen Teil seiner

Forderungen ist nicht erforderlich. Seine Unterlassung kann weder als rechtswidrig, noch als schuldhaft angesehen

werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 615/86
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